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7. Das minimale 57i//ge/<7 wird von Fr. 20. - auf Fr. 50.— erhöht bei
einer Mindeststilldauer von 10 Wochen.

8. Die Kosten für höchstens 4 während der
Schwangerschaft und einer innerhalb von 10 Wochen nach der Nieder-
kunft werden gedeckt.

Bei diesem Ausbau der Leistungen bei Mutterschaft handelt es sich

um eine eigentliche MïitterscÂa/tsver.çzcAerMKg, weil zwei vesent-
liehe Momente fehlen:

^
1. Es ist yfeaz» LoÄwierszz/z für Wöchnerinnen vorgesehen, obwohl ihnen

laut Fabrikgesetz für 6 Wochen und laut dem Entwurf für das neue
Arbeitsgesetz für 8 Wochen von gesetzeswegen verboten wird zu
arbeiten.

2. Weil in denjenigen Kantonen und Gemeinden, wo Aez« 07>/zg£!(arzz«7z

für die Krankenversicherung und damit auch nicht für die Leistungen
bei Mutterschaft vorgesehen ist, viele Frauen, und zwar gerade sol-
che in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen überhaupt nicht
versichert sind.

CHRONIK Schweiz
(BSF) Ser«; Das Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der

Gemeinde hatte sich mit einer Eingabe an den Regierungsrat gewandt,
um eine neue Vorlage zur Einführung des fakultativen Gemeindestimm-
rechts zu erhalten. Der Regierungsrat antwortet durch den Direktor des

Gemeindewesens, er befürwortet nach wie vor die Erweiterung der Staats-

bürgerlichen Rechte der Frau, dooh kann er sich heute wegen Ueberla-

stung der Räte und des Stimmbürgers mit Gesetzesarbeit nicht auf einen

bestimmten Zeitpunkt für Ausarbeitung einer Vorlage festlegen. Er ist
der Meinung, ein Aufschub sei der Volksmeinung nur förderlich. -

Der Arbeitsausschuss des Aktionskomitees hat vorläufig beschlossen,

nach den Neuwahlen im Grossen Rat auf dem Wege einer Motion erneut
vorzustossen. - Zur Belebung der .Tätigkeit unter den Frauen erlässt das

Aktionskomitee ein Prez's-Awss-cAre/Aew mit dem Thema: „Was in meiner
Gemeinde noch zu tun wäre". Teilnahmeberechtigt ist jede Schweizerin,
die in einer deutschsprechenden bernischen Gemeinde wohnt. Termin:
31. Juli 1962. Nähere Auskunft bei der Sekretärin Frau A. Kenel, Spital-
ackerstrasse 16, Bern.

(BSF) /zw 7zzgew/prf>7u«zew/ Zzzg wurde eine Motion für Einführung
des Frauenstimmrechts eingereicht. Ein Abänderungsantrag wünschte

Stimm- und Wahlrecht der Frauen nur in Kirchen- und Schulfragen, und

mit dieser Einschränkung wurde die Motion mit 1 / gegen 8 Stimmen

angenommen.
(BSF) Fräulein Dr. Verena Meyer, Buchs LU, wurde zur äusserer-

dentlichen Professorin für Experimentalphysik an der Universität Zürich
ernannt.
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